
Bericht der Rechnungsrevisoren

über die Prüfung der Jahresrechnung 2021
an die ordentliche Kirchgemeindeversammlung der

Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Arlesheim

Auftragsgemäss haben wir die Buchführung und die von der Kirchenpflege erstellte,
abgeschlossene Jahresrechnung für das Jahr 2021 der Kirchgemeinde Arlesheim im
Sinne von Artikel 11 des Reglements der Synode betreffend den Finanzhaushalt der
Kirchgemeinden der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Basel-Landschaft
vom 26. Juni 1990 (Fassung 15.06.1994) geprüft.

Aufgrund unserer Prüfung stellen wir fest, dass

- die Bilanz und die Betriebsrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmen,

- die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist,

- bei der Darstellung der Vermögenslage und des Betriebsergebnisses die
gesetzlichen Vorschriften sowie die Reglemente der Evangelisch-reformierten
Kirche des Kantons Basel-Landschaft eingehalten sind.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung mit einem Einnahmenüberschuss
von CHF 111'982.61 zu genehmigen.

Ferner bestätigen wir, dass der von der Kirchenpflege gestellte Antrag über die
Verwendung des Ertragsüberschusses den gesetzlichen und reglementarischen
Vorschriften der Ev.-ref. Kirche des Kantons Basel-Landschaft entspricht.

Arlesheim, 11. April 2022

Die Revisoren

Roger Burri Beat Zeidler


